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Privater Gestaltungsplan "Allenberg Süd", öffentliche Auflage 

 

Der Gemeinderat hat am 26. November 2025 beschlossen, dass der Entwurf des privaten Ge-

staltungsplans "Allenberg Süd" im Sinne von § 7 PBG zur Anhörung und öffentlichen Auflage 

verabschiedet wird. 

 

Angaben zur Auflage: 

Die Auflagefrist von 60 Tagen beginnt am 12. Dezember 2025 und endet am 10. Februar 2026. 

Während dieser Zeit können die Unterlagen im Werkgebäude Saurenbach, Saurenbach-

strasse 6, 8708 Männedorf, während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. In-

nert dieser Auflagefrist sind alle berechtigt, sich zum Planinhalt zu äussern. 

                              

Rechtliche Hinweise: 

Einwendungen sind bis am 10. Februar 2026 (Poststempel) schriftlich an die Abteilung Hoch-

bau, Saurenbachstrasse 6, 8708 Männedorf, zu richten. Über die nicht berücksichtigten Ein-

wendungen wird gesamthaft bei der Festsetzung des Gestaltungsplanes entschieden. 
 

 

 

 

Männedorf, 12. Dezember 2025 Hochbau 

 


